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193 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXII. GP 

 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Umstellung des Grundbuchs auf 
automationsgestützte Datenverarbeitung und die Änderung des Grundbuchsgesetzes und 
des Gerichtskommissärsgesetzes (Grundbuchsumstellungsgesetz – GUG) geändert wird 
(GUG-Novelle 2003) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Änderung des Grundbuchsumstellungsgesetzes 

Das Bundesgesetz über die Umstellung des Grundbuchs auf automationsunterstützte 
Datenverarbeitung und die Änderung des Grundbuchsgesetzes und des Gerichtskommissärsgesetzes 
(Grundbuchsumstellungsgesetz – GUG), BGBl. Nr. 550/1980, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 76/2002, wird geändert wie folgt: 

1. Dem § 1 ist der folgende Abs. 3 anzufügen: 
„(3) Der Bundesminister für Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Wirtschaft und Arbeit die Umstellung der Urkundensammlung auf automationsunterstützte 
Datenverarbeitung (§ 2 Abs. 3) nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten sowie 
unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit mit Verordnung anzuordnen; in der 
Verordnung ist der räumliche, zeitliche und sachliche Anwendungsbereich der Umstellung sowie die Art 
der Erfassung und Speicherung der Urkunden zu bestimmen. Auf die umgestellte Urkundensammlung 
sind die geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur anzuwenden, soweit im zweiten Abschnitt nichts 
anderes bestimmt wird.“ 

2. Dem § 2 ist der folgende Abs. 4 anzufügen: 
„(4) Die Urkundensammlung (§ 1 GBG) ist nur durch Speicherung der Urkunden in einer 

Urkundendatenbank zu führen; die Zurückbehaltung von Abschriften (§ 6 Abs. 1 GBG) hat zu 
unterbleiben.“ 

3. Der erste Satz des § 5 Abs. 2 hat zu lauten wie folgt: 
„Die Einsicht in das Hauptbuch, die Urkundensammlung und die Hilfsverzeichnisse ist durch die 
Ausfertigung von Abschriften zu gewähren.“ 

4. § 5 Abs. 3 hat zu lauten wie folgt: 
„(3) Abschriften aus dem Hauptbuch, der Urkundensammlung und den Hilfsverzeichnissen sind nur 

auf Verlangen mit dem Gerichtssiegel zu versehen und zu unterfertigen.“ 

5. § 5 Abs. 5 hat zu lauten wie folgt: 
„(5) Abschriften (Abs. 1) und Einsicht (Abs. 2) sowie Abschriften aus der Urkundensammlung sind 

auch über Grundbücher zu gewähren, die bei anderen Gerichten geführt werden.“ 

6. § 6 Abs. 1 hat zu lauten wie folgt: 
„(1) Nach Maßgabe der technischen und personellen Möglichkeiten ist jedermann zur Abfrage des 

Grundbuchs, der Urkundensammlung und der Hilfsverzeichnisse mit Ausnahme des 
Personenverzeichnisses aus der Grundstücksdatenbank und der Urkundendatenbank mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung (Grundbuchsabfrage) befugt.“ 
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7. § 29 Abs. 2 hat zu lauten wie folgt: 
„(2) Für die Grundbuchsabfrage nach den §§ 6 und 7 aus der Grundstücksdatenbank sind 

Verwaltungsabgaben zu entrichten, die vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz in sinngemäßer Anwendung des § 47 Abs. 1 
Vermessungsgesetz festzusetzen sind.“ 


